
ren weitere rechnungslegungsrelevante Richtlinien, die wie das
Bilanzierungshandbuch regelmäßig überprüft und ggf. aktuali-
siert werden.

Die Erfassung buchhalterischer Vorgänge erfolgt im Wesent-
lichen durch Buchhaltungssysteme des Herstellers SAP. Zur
Aufstellung des Konzernabschlusses der HHLA werden durch
die Konzerngesellschaften die jeweiligen Einzelabschlüsse
durch weitere Informationen zu standardisierten Berichtspake-
ten ergänzt, die dann für sämtliche Konzerngesellschaften in
das Konsolidierungsmodul SAP ECCS eingestellt werden.

Die IT-Systeme sind gegen unberechtigten Zugriff geschützt.
Zugriffsberechtigungen werden funktionsbezogen vergeben.
Lediglich die für die Abbildung der Geschäftsvorfälle verant-
wortlichen Bereiche sind mit einem sogenannten Schreibzugriff
ausgestattet. Bereiche, die Informationen weiterverarbeiten,
verwenden einen Lesezugriff. Die Grundsätze der funktions-
bezogenen Berechtigungen sind in einer SAP-Berechtigungs-
richtlinie festgehalten. Darüber hinaus regelt eine IT-Sicherheits-
richtlinie den generellen Zugang zu den IT-Systemen.

Externe Dienstleister werden für Pensionsgutachten, steuer-
rechtliche Sachverhalte sowie anlassbezogen für Gutachten
und Projekte eingesetzt.

Im Rahmen des Konzernabschlusses sind die konkreten forma-
len Anforderungen an den Konsolidierungsprozess klar gere-
gelt. Neben der Festlegung des Konsolidierungskreises ist auch
die verbindliche Verwendung eines standardisierten und voll-
ständigen Berichtspakets durch die Konzerngesellschaften im
Detail festgelegt. Darüber hinaus erfolgen konkrete Vorgaben
zur Abbildung und Abwicklung des Konzernverrechnungsver-
kehrs und der darauf aufbauenden Saldenabstimmungen oder
zur Ermittlung des beizulegenden Wertes von Beteiligungen.
Im Rahmen der Konsolidierung erfolgt durch das Konzern-
rechnungswesen eine Analyse und ggf. Korrektur der durch
die Konzerngesellschaften übermittelten Einzelabschlüsse. Auf
Grundlage bereits systemtechnisch in SAP ECCS festgelegter
Kontrollmechanismen bzw. durch systemtechnische Plausibi-
litätskontrollen werden fehlerhafte Daten identifiziert und ggf.
korrigiert.

Corporate Governance

Corporate-Governance-Bericht und Erklärung zur
Unternehmensführung
In dieser Erklärung berichten Vorstand und Aufsichtsrat der
HHLA gemäß § 289a HGB über die Prinzipien der Unterneh-
mensführung und erläutern gemäß Ziffer 3.10 des Deutschen
Corporate Governance Kodex (im Folgenden ,Kodexʻ oder
,DCGKʻ) die Corporate Governance der Gesellschaft. Die
folgende Erklärung beinhaltet insbesondere die Entsprechens-
erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat, relevante über die
gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Praktiken der
Unternehmensführung, Angaben zur Zusammensetzung und
Arbeitsweise des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie der
Aufsichtsratsausschüsse und zudem Angaben zu weiteren
wesentlichen Corporate-Governance-Strukturen.

Umsetzung des DCGK
Corporate Governance steht für eine verantwortungsbewusste
und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Führung und
Kontrolle von Unternehmen. Die Unternehmensführung und
Unternehmenskultur der HHLA entspricht den gesetzlichen
Vorschriften und – bis auf wenige Ausnahmen – den Empfeh-
lungen des DCGK sowie größtenteils auch den zusätzlichen
Anregungen des DCGK. Aufsichtsrat und Vorstand der HHLA
unterstützen den DCGK und die damit verfolgten Ziele und
Zwecke ausdrücklich. Eine verantwortungsvolle, transparente
und auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtete Unterneh-
mensführung ist seit jeher eine wesentliche Grundlage für den
geschäftlichen Erfolg der HHLA.

Vorstand und Aufsichtsrat haben sich auch im Geschäftsjahr
2015 sorgfältig mit der Erfüllung der Standards des DCGK
befasst. Sie haben dabei die Neuerungen des Kodex vom
5. Mai 2015 (veröffentlicht im Bundesanzeiger am 12. Mai
2015) berücksichtigt und im Dezember 2015 gemäß § 161
AktG ihre jährliche Entsprechenserklärung zu den Empfehlun-
gen des Kodex abgegeben und dabei auch zu den wenigen
Abweichungen eingehend Stellung genommen. Die aktuelle
Entsprechenserklärung sowie die Entsprechenserklärungen der
Vorjahre sind für die Aktionäre und die Öffentlichkeit auf der
Internetseite der HHLA unter www.hhla.de/corporate-
governance zugänglich.

Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG
Vorstand und Aufsichtsrat der HHLA haben im Dezember 2015
die folgende gemeinsame Entsprechenserklärung gemäß § 161
AktG abgegeben:

„Vorstand und Aufsichtsrat der Hamburger Hafen und Logistik
AG erklären nach pflichtgemäßer Prüfung, dass seit dem
17. Dezember 2014 (Zeitpunkt der Abgabe der letzten Entspre-
chenserklärung) den Empfehlungen des Deutschen Corporate
Governance Kodex (im Folgenden „Kodex“ oder „DCGK“) in
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der Fassung vom 24. Juni 2014 bzw. ab deren Geltung der
Fassung des Kodex vom 5. Mai 2015 mit folgenden Ausnah-
men entsprochen wurde und zukünftig entsprochen wird:

a) Gemäß Nummer 4.2.3 DCGK soll bei Abschluss von
Vorstandsverträgen darauf geachtet werden, dass Zahlungen
an ein Vorstandsmitglied bei vorzeitiger Beendigung der
Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund sowie infolge eines
Kontrollwechsels bestimmte Abfindungsgrenzen (Abfindungs-
Caps) nicht überschreiten und für die Berechnung des jeweili-
gen Abfindungs-Caps auf die Gesamtvergütung des abgelaufe-
nen Geschäftsjahres und ggf. die voraussichtliche Gesamtver-
gütung des laufenden Geschäftsjahres abgestellt wird. Seit der
Anpassung zweier Vorstandsverträge im September 2015 wird
in derzeit noch zwei laufenden Anstellungsverträgen gemäß
der dort vereinbarten Abfindungsregelung im Fall des vorzeiti-
gen Ausscheidens ohne wichtigen Grund sowie des Verlusts
des Vorstandsmandats aufgrund einer Änderung der Mehr-
heitsverhältnisse und vergleichbarer Sachverhalte nicht mehr
als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrages vergütet. Diese
Regelung entspricht den Vorgaben des DCGK nur teilweise. Im
Fall der Anpassung bzw. Verlängerung weiterer Verträge oder
bei Neuabschlüssen soll auch insoweit eine Anpassung an die
Vorgaben der Nummer 4.2.3 DCGK erfolgen.

b) Gemäß Nummer 4.2.2 Abs. 2 Satz 3 DCGK soll der
Aufsichtsrat bei der Festlegung der Vergütung des Vorstands
das Verhältnis der Vorstandsvergütung zur Vergütung des
oberen Führungskreises und der Belegschaft insgesamt auch
in der zeitlichen Entwicklung berücksichtigen, wobei er für den
Vergleich festlegt, wie der obere Führungskreis und die rele-
vante Belegschaft abzugrenzen sind. Gemäß Nummer 4.2.3
Abs. 2 Satz 6 DCGK soll die Vergütung für die Vorstandsmit-
glieder insgesamt und hinsichtlich ihrer variablen Vergütungsbe-
standteile betragsmäßige Höchstgrenzen aufweisen. Darüber
hinaus sieht Nummer 4.2.3 Abs. 3 DCGK vor, dass der
Aufsichtsrat bei Versorgungszusagen das jeweils angestrebte
Versorgungsniveau – auch nach der Dauer der Vorstandszu-
gehörigkeit – festlegen und den daraus abgeleiteten jährlichen
sowie den langfristigen Aufwand für das Unternehmen berück-
sichtigen soll. Seit der Anpassung zweier Vorstandsverträge im
September 2015 sind diese Regelungen in derzeit noch zwei
laufenden Anstellungsverträgen nicht vollständig umgesetzt. Es
ist beabsichtigt, diese Empfehlungen des Kodex auch weiter-
hin bei der Anpassung bzw. Verlängerung weiterer bestehender
oder dem Abschluss neuer Vorstandsverträge umzusetzen.

c) Gemäß Nummer 7.1.2 DCGK sollen Halbjahres- und etwaige
Quartalsfinanzberichte vom Vorstand mit dem Aufsichtsrat oder
seinem Prüfungsausschuss vor der Veröffentlichung erörtert
werden. Dieser Empfehlung wird derzeit nicht entsprochen, da
die Erstellung der entsprechenden Berichte aufgrund der

Sparteneinzelberichterstattung für A- und S-Sparte einen höhe-
ren Zeitaufwand verursacht als bei Gesellschaften mit nur einer
Aktiengattung. Daher kann eine effektive Vorabbefassung des
Aufsichtsrats oder des Prüfungsausschusses derzeit nicht
gewährleistet werden. Zur Herbeiführung einer stärkeren und
qualifizierten Prüfdichte wurden der Halbjahresfinanzbericht
und der Zwischenlagebericht auch in diesem Jahr einer prüfe-
rischen Durchsicht durch die Abschlussprüfer unterzogen. Dies
soll auch weiterhin erfolgen.

Hamburg, 9. Dezember 2015

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Der Aufsichtsrat“

Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat
Aufgabentrennung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat
Bei der HHLA besteht gemäß den Vorgaben des deutschen
Aktienrechts ein duales Führungssystem mit den Organen
Vorstand und Aufsichtsrat, die jeweils mit eigenständigen
Kompetenzen ausgestattet sind. Das System ist gekennzeich-
net durch eine personelle Trennung von Leitungs- und Überwa-
chungsorgan: Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener
Verantwortung, während der Aufsichtsrat den Vorstand über-
wacht und bei der Geschäftsführung berät. Eine gleichzeitige
Mitgliedschaft in beiden Organen ist nicht zulässig. Vorstand
und Aufsichtsrat der HHLA arbeiten zum Wohle des Unterneh-
mens eng und vertrauensvoll zusammen.

Zusammensetzung und Arbeitsweise des Vorstands
Die Geschäfte der Gesellschaft werden vom Vorstand in
gemeinschaftlicher Verantwortung seiner Mitglieder geführt. Er
bestimmt die unternehmerischen Ziele, die grundsätzliche stra-
tegische Ausrichtung sowie die Konzernpolitik und -
organisation. Dazu gehören insbesondere die Steuerung des
Konzerns, die Konzernfinanzierung, die Entwicklung der Perso-
nalstrategie, die Besetzung der Führungspositionen, die
Führungskräfteentwicklung sowie die Präsentation des
Konzerns gegenüber dem Kapitalmarkt und der Öffentlichkeit.
Er trägt außerdem die Verantwortung für ein angemessenes
Risikomanagement und -controlling im Unternehmen.

Der Vorstand der HHLA besteht derzeit aus vier Mitgliedern.
 siehe auch Konzernanhang, Textziffer 49, Organe und

Mandate, Seite 150

Gemäß § 8 der Satzung muss der Vorstand aus mindestens
zwei Mitgliedern bestehen. Die Mitglieder des Vorstands
werden vom Aufsichtsrat bestellt. Der Vorstand nimmt die
Leitungsaufgabe als Kollegialorgan wahr. Ungeachtet der
Gesamtverantwortung für die gesamte Geschäftsführung
führen die einzelnen Vorstandsmitglieder die ihnen zugewiese-
nen Ressorts im Rahmen der Vorstandsbeschlüsse in eige-
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ner Verantwortung. Die Geschäftsverteilung zwischen den
Vorstandsmitgliedern ergibt sich aus dem Geschäftsvertei-
lungsplan.  siehe auch Führungsstruktur, Seite 15

Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeit-
nah und umfassend über alle für den Konzern relevanten
Fragen. Das umfasst insbesondere die beabsichtigte
Geschäftspolitik, die Rentabilität der Gesellschaft, den Gang
der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft, die Planung, die
aktuelle Risikolage, das Risikomanagement und die Compli-
ance. Der Vorstand hat grundsätzliche und wichtige Angele-
genheiten, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung
oder für die Leitung des Konzerns von wesentlicher Bedeutung
sind, auch zwischen den Sitzungen unverzüglich dem
Aufsichtsratsvorsitzenden mitzuteilen. Dazu gehören beispiels-
weise Betriebsstörungen und rechtswidrige Handlungen zum
Nachteil der Gesellschaft. Bestimmte Maßnahmen und
Geschäfte des Vorstands von grundlegender Bedeutung
bedürfen gemäß der Geschäftsanweisung für den Vorstand der
Zustimmung des Aufsichtsrats.

Interessenkonflikte von Vorstandsmitgliedern sind unverzüg-
lich dem Aufsichtsrat gegenüber offenzulegen. Die anderen
Vorstandsmitglieder sind darüber zu informieren. Nebentätig-
keiten, insbesondere Aufsichtsratsmandate in konzernfremden
Gesellschaften, dürfen von Vorstandsmitgliedern nur mit
Zustimmung des Aufsichtsrats übernommen werden. Auch
wesentliche Geschäfte zwischen den Konzernunternehmen
einerseits und den Vorstandsmitgliedern sowie ihnen naheste-
henden Personen oder Unternehmungen andererseits bedürfen
der Zustimmung des Aufsichtsrats. Diese Geschäfte müssen
marktüblichen Bedingungen entsprechen. Entsprechende
Verträge bestanden im Berichtszeitraum nicht. Interessenkon-
flikte sind im Berichtsjahr ebenfalls nicht aufgetreten.

Die Arbeit des Vorstands ist in einer Geschäftsanweisung des
Aufsichtsrats für den Vorstand näher geregelt. Die Geschäfts-
anweisung für den Vorstand wurde zuletzt am 11. September
2015 angepasst. Sie sieht unter anderem vor, dass grundsätz-
liche Fragen der Organisation, der Geschäftspolitik sowie der
Unternehmensplanung durch den Gesamtvorstand entschie-
den werden. Ferner sieht die Geschäftsanweisung vor, dass
Maßnahmen und Geschäfte, die für die Gesellschaft von größe-
rer Bedeutung sind, gemeinsam zu erörtern und zu entscheiden
sind und dass bestimmte Geschäfte von grundlegender
Bedeutung der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats
bedürfen.

Die Gesellschaft hat für die Mitglieder des Vorstands eine
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versiche-
rung) abgeschlossen, die den Anforderungen des § 93 Abs. 2
Satz 3 AktG entspricht.

Zusammensetzung und Arbeitsweise des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung durch den
Vorstand, berät den Vorstand bei der Leitung der Gesellschaft
und ist in grundsätzliche und wichtige Entscheidungen einge-
bunden. Maßnahmen und Geschäfte von grundlegender
Bedeutung bedürfen gemäß der Geschäftsanweisung für den
Vorstand seiner Zustimmung. Der Aufsichtsrat bestimmt über
die Zusammensetzung des Vorstands. Eine weitere wesentliche
Aufgabe des Aufsichtsrats ist die Prüfung und Feststellung des
Jahresabschlusses.

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats richtet sich nach
der Satzung der Gesellschaft sowie den §§ 95 und 96 Aktien-
gesetz (AktG) und § 7 Mitbestimmungsgesetz (MitbestG): Der
Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus sechs von der Haupt-
versammlung zu wählenden Mitgliedern der Anteilseigner sowie
sechs Mitgliedern der Arbeitnehmer, die gemäß den Vorgaben
des MitbestG gewählt werden. Soweit die Hauptversammlung
keinen kürzeren Zeitraum für die Amtsdauer beschließt, erfolgt
die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung
der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit
beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit
beginnt, nicht mitgerechnet wird.

Die Arbeit des Aufsichtsrats findet sowohl im Plenum als auch
in einzelnen Ausschüssen statt. Die Arbeit der Ausschüsse
hat das Ziel, die Effizienz der Aufsichtsratstätigkeit zu steigern.
Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben, in
der auch die Zuständigkeit der Ausschüsse festgelegt ist. Um
seine Aufgaben optimal wahrzunehmen, hat der Aufsichtsrat
derzeit insgesamt sechs Ausschüsse gebildet: den Finanzaus-
schuss, den Prüfungsausschuss, den Personalausschuss, den
Nominierungsausschuss, den Vermittlungsausschuss und den
Immobilienausschuss. Die jeweiligen Ausschussvorsitzenden
berichten dem Aufsichtsrat regelmäßig über die Arbeit ihres
Ausschusses.

Der Finanzausschuss bereitet Verhandlungen und
Beschlüsse des Aufsichtsrats vor, die finanziell von wesentli-
cher Bedeutung sind, z. B. Beschlussfassungen über
wesentliche Kreditaufnahmen und -gewährungen, Haftungen
für fremde Verbindlichkeiten sowie Finanzanlage- und sons-
tige Finanzgeschäfte. Darüber hinaus befasst er sich mit
Planungs- und Investitionsthemen wie z. B. dem Wirtschafts-
plan und der Mittelfristplanung.

Der Prüfungsausschuss befasst sich mit der Überwa-
chung der Rechnungslegungsprozesse und der Abschluss-
prüfung, einschließlich der Unabhängigkeit des Abschluss-
prüfers und der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten
Leistungen. Er bereitet den Beschlussvorschlag des
Aufsichtsrats an die Hauptversammlung zur Wahl des
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Abschlussprüfers vor und erteilt ihm nach erfolgter Wahl
durch die Hauptversammlung den Auftrag für die Konzern-
und

Jahresabschlussprüfung. Dabei befasst er sich auch mit der
Honorarvereinbarung und der Bestimmung von Prüfungs-
schwerpunkten. Darüber hinaus bilden die Wirksamkeit des
internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems,
des internen Revisionssystems und des Compliance-
Management-Systems weitere Tätigkeitsschwerpunkte.

Der Personalausschuss bereitet die dem Aufsichtsrat
obliegenden Personalentscheidungen vor, sorgt gemeinsam
mit dem Vorstand für eine langfristige Nachfolgeplanung und
achtet bei der Zusammensetzung des Vorstands auch auf
Vielfalt (Diversity). Er bereitet die Beschlussfassung des
Aufsichtsratsplenums über die Festsetzung der Vorstands-
vergütung und die Überprüfung des Vergütungssystems für
den Vorstand vor und behandelt die Vorstandsverträge,
soweit nicht das Aktiengesetz die Behandlung dieser Aufga-
ben durch das Aufsichtsratsplenum vorschreibt.

Der Personalausschuss nimmt zugleich in einer Besetzung,
die ausschließlich die in diesen Ausschuss gewählten
Anteilseignervertreter umfasst, die Aufgaben des Nominie-
rungsausschusses gemäß dem Kodex wahr. Er unterbrei-
tet dem Aufsichtsrat unter Berücksichtigung der Vorgaben
des § 96 Abs. 2 AktG sowie der in Ziffer 5.4.1 DCGK
genannten Kriterien Vorschläge für die der Hauptversamm-
lung zu unterbreitenden Wahlvorschläge hinsichtlich geeig-
neter Kandidaten für die Bestellung als Anteilseignervertreter
im Aufsichtsrat. Dabei vergewissert sich der Nominierungs-
ausschuss auch jeweils, dass der Kandidat oder die Kandi-
datin den erwarteten Zeitaufwand aufbringen kann.

Der Vermittlungsausschuss wurde zur Wahrnehmung der
in § 31 Abs. 3 MitbestG genannten Aufgaben gebildet. Seine
Aufgabe besteht darin, dem Aufsichtsrat Vorschläge für die
Bestellung von Vorstandsmitgliedern zu unterbreiten, wenn
im ersten Wahlgang die gesetzlich erforderliche Mehrheit von
zwei Dritteln der Stimmen der Aufsichtsratsmitglieder nicht
erreicht wird.

Aufgrund der Aufteilung der HHLA in die zwei Teilkonzerne
Hafenlogistik (A-Sparte) und Immobilien (S-Sparte) wurde für
den Teilkonzern Immobilien ein Immobilienausschuss
gebildet. Dieser Ausschuss nimmt für den Aufsichtsrat sämt-
liche Berichte des Vorstands entgegen und erörtert mit ihm
alle Fragen, die sich auf den Teilkonzern Immobilien bezie-
hen. Er entscheidet außerdem über die Zustimmung des
Aufsichtsrats hinsichtlich sämtlicher zustimmungspflichtiger
Rechtsgeschäfte sowie über alle weiteren Beschlussgegen-
stände des Aufsichtsrats, die sich vollständig oder überwie-
gend auf den Teilkonzern Immobilien beziehen. Der Immobili-
enausschuss ist darüber hinaus, bezogen auf Angelegenhei-
ten des Teilkonzerns Immobilien, zuständig für die Prüfung
und die Vorbereitung der Entscheidung des Aufsichtsrats

Weitere Informationen zur Tätigkeit des Aufsichtsrats und seiner
Ausschüsse sowie zur Zusammenarbeit mit dem Vorstand im
Berichtszeitraum finden sich im  Bericht des Aufsichtsrats,

Seite 6. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des
Vorstands, des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse finden
sich im  Konzernanhang, Textziffer 49, Organe und Mandate,

Seite 150.

Regelungen zur Vermeidung und Behandlung von potenziellen
Interessenkonflikten sind in der Geschäftsordnung des
Aufsichtsrats niedergelegt,  siehe auch Besetzungsziele des

Aufsichtsrats. Über aufgetretene Interessenkonflikte und deren
Behandlung informiert der Aufsichtsrat in seinem Bericht an die
Hauptversammlung.  siehe auch Bericht des Aufsichtsrats,

Seite 6 Ehemalige Vorstandsmitglieder der HHLA sind nicht im
Aufsichtsrat vertreten.

Die Gesellschaft hat für die Mitglieder des Aufsichtsrats eine
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versiche-
rung) abgeschlossen, die der Empfehlung in Ziffer 3.8 des
Kodex entspricht.

Besetzungsziele des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat der HHLA muss jederzeit so zusammengesetzt
sein, dass seine Mitglieder insgesamt über die zur ordnungsge-
mäßen Wahrnehmung der Aufgaben eines Aufsichtsrats erfor-
derlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen
verfügen. Ziffer 5.4.1 des Kodex empfiehlt dem Aufsichtsrat
darüber hinaus, konkrete Ziele für seine Zusammensetzung
zu benennen, die unter Beachtung der unternehmensspezifi-
schen Situation die internationale Tätigkeit des Unternehmens,
potenzielle Interessenkonflikte, die Anzahl der unabhängigen
Aufsichtsratsmitglieder im Sinne von Ziffer 5.4.2, eine festzu-
legende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und eine fest-
zulegende Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum
Aufsichtsrat sowie Vielfalt (Diversity) berücksichtigen.

Der Aufsichtsrat der HHLA hat in seiner Sitzung am 7. Dezem-
ber 2012 entsprechende Ziele beschlossen und diese Ziele
zuletzt in seiner Sitzung am 9. Dezember 2015 entsprechend
den Empfehlungen von Ziffer 5.4.1 des Kodex aktualisiert.
Folgende Ziele werden für die Zusammensetzung des
Aufsichtsrats verfolgt:

über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billi-
gung des Konzernabschlusses. Er ist schließlich zuständig
für die Vorbereitung der Entscheidung des Aufsichtsrats über
den die Immobiliensparte betreffenden Vorschlag des
Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns.

Bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats ist die Vielfalt
(Diversity) zu berücksichtigen. Die Vielfalt im Aufsichtsrat
spiegelt sich u. a. im individuellen beruflichen Werdegang
und Tätigkeitsbereich sowie im unterschiedlichen Erfah-
rungshorizont seiner Mitglieder (z. B. Branchenerfahrung)
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wider. Hinsichtlich einer angemessenen Beteiligung von
Frauen verfolgt der Aufsichtsrat über die gesetzlichen Anfor-
derungen hinaus auch weiterhin das Ziel, mittelfristig einen
Frauenanteil der Anteilseignervertreter von mindestens 40 %
zu erreichen.

Internationalität spielt bei der Zusammensetzung des
Aufsichtsrats ebenfalls eine Rolle. Der Fokus der Geschäfts-
tätigkeit der HHLA ist dem Geschäftsmodell entsprechend
aber eher regional bzw. standortbezogen, so dass eine
umfassende und einschlägige Erfahrung aus der Führung
international tätiger Unternehmen aus heutiger Sicht kein
prioritäres Ziel ist. Gleichwohl verfügt ein Teil der Mitglieder
des Aufsichtsrats der Gesellschaft über einen entsprechen-
den Erfahrungshorizont. Dies wird auch künftig angestrebt.

Hinsichtlich einer Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder
sieht die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats der HHLA (§ 7
Abs. 1 Satz 3) vor, dass nur Personen zur Wahl oder
Wiederwahl als Mitglied des Aufsichtsrats vorgeschlagen
werden sollen, die zum Zeitpunkt der Wahl das 70. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben.

Die Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat soll nach § 7 Abs. 1
Satz 5 der Geschäftsordnung in der Regel drei Amtszeiten
nicht überschreiten.

Vorgaben zur Vermeidung und Behandlung potenzieller
Interessenkonflikte finden sich in § 7 Abs. 2 und 3 der
Geschäftsordnung des Aufsichtsrats. Danach dürfen die
Aufsichtsratsmitglieder zunächst keine Organfunktion oder
Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern des
Unternehmens ausüben. Aufsichtsratsmitglieder, die dem
Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft angehören,
dürfen ferner insgesamt nicht mehr als drei Aufsichtsrats-
mandate bei börsennotierten Gesellschaften (einschließlich
der HHLA) oder in Aufsichtsgremien konzernexterner Gesell-
schaften mit vergleichbaren Anforderungen wahrnehmen.
Jedes Aufsichtsratsmitglied ist verpflichtet, Interessenkon-
flikte, insbesondere solche, die aufgrund einer Beratungs-
oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern
oder sonstigen Dritten entstehen können, dem Aufsichtsrat
gegenüber offenzulegen. Wesentliche und nicht nur vorüber-
gehende Interessenkonflikte eines Aufsichtsratsmitglieds
sollen zur Beendigung des Mandats führen. Über aufgetre-
tene Interessenkonflikte und deren Behandlung informiert
der Aufsichtsrat in seinem Bericht an die Hauptversamm-
lung.

Jenseits der genannten Vorgaben der Geschäftsordnung zur
Vermeidung und Behandlung von potenziellen Interessen-
konflikten sollen dem Aufsichtsrat mindestens zwei unab-
hängige Mitglieder der Anteilseignerseite angehören. Dies
entspricht nach Einschätzung des Aufsichtsrats der derzeiti-
gen Struktur des Anteilsbesitzes sowie der Geschäftsfelder
und damit der unternehmensspezifischen Situation der
HHLA. Darüber hinaus sind nach Auffassung des Aufsichts-

Im Hinblick auf den Stand der Umsetzung sind die genannten
Ziele in der derzeitigen Zusammensetzung des Aufsichtsrats im
Wesentlichen erreicht. Der Aufsichtsrat setzt sich aus Personen
mit unterschiedlichem beruflichem Werdegang und Erfahrungs-
horizont zusammen. Die Altersgrenze wurde bei der jeweili-
gen Wahl von keinem Mitglied überschritten. Kein Aufsichts-
ratsmitglied gehört dem Aufsichtsrat länger als drei Amtszeiten
an. Neben dem Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Prof. Dr. Peer
Witten, zuvor langjähriges Vorstandsmitglied der Otto Gruppe,
gehört dem Aufsichtsrat mit Herrn Dr. Norbert Kloppenburg,
der zugleich Vorsitzender des Prüfungsausschusses ist, ein
weiteres unabhängiges Mitglied an, das zudem über Sach-
verstand und Erfahrungen auf den Gebieten der Rechnungs-
legung, Abschlussprüfung und der internen Kontrollverfahren
verfügt.

Aktionäre und Hauptversammlung
Die Aktionäre nehmen ihre Rechte in der Hauptversammlung
wahr und üben dort ihr Stimmrecht aus. Die Hauptversamm-
lung findet innerhalb der ersten acht Monate eines jeden
Geschäftsjahres in Hamburg, in einer anderen deutschen Groß-
stadt oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt, an
der die Aktien der Gesellschaft zum Börsenhandel zugelassen
sind. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine
Stimme. Aktien mit Mehrfachstimmrechten oder Vorzugsaktien
sowie Höchststimmrechte bestehen nicht.

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht in der
Hauptversammlung selbst auszuüben oder es durch einen
Bevollmächtigten ihrer Wahl oder durch einen weisungsgebun-
denen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben zu
lassen. Der Vorstand ist darüber hinaus nach Maßgabe der
Satzung ermächtigt, den Aktionären die Ausübung ihres
Stimmrechts auch schriftlich oder im Wege elektronischer
Kommunikation zu ermöglichen (Briefwahl). In der Einladung
zur Hauptversammlung werden insbesondere die Teilnahmebe-
dingungen, das Verfahren für die Stimmabgabe (auch durch
Bevollmächtigte) und die Rechte der Aktionäre erläutert. Außer-
dem hat die Gesellschaft eine telefonische Hotline für Fragen
der Aktionäre eingerichtet. Die vom Gesetz für die Hauptver-
sammlung verlangten Berichte und Unterlagen einschließlich
des Geschäftsberichts werden auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter www.hhla.de/hauptversammlung zusammen mit
der Tagesordnung veröffentlicht. Im Anschluss an die Hauptver-
sammlung finden sich dort auch die Präsenz und die Abstim-
mungsergebnisse.

rats auch die Vertreter der Arbeitnehmer nicht per se als
abhängig zu betrachten. Maßgeblich sind die Umstände des
Einzelfalls. Dem Aufsichtsrat muss mindestens ein Mitglied
angehören, das im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG unabhän-
gig ist und über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungs-
legung oder Abschlussprüfung verfügt.
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Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von
Frauen und Männern an Führungspositionen
Das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und
Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im
öffentlichen Dienst verlangt, dass sich der Aufsichtsrat der
HHLA als börsennotierten und paritätisch mitbestimmten
Unternehmens zu jeweils mindestens 30 % aus Frauen und
Männern zusammensetzt. Diese Geschlechterquote für den
Aufsichtsrat gilt für Aufsichtsratsmandate, die ab dem 1. Januar
2016 frei werden. Darüber hinaus ist der Aufsichtsrat verpflich-
tet, eine Zielquote für den Frauenanteil im Vorstand und eine
Frist für deren Erreichung festzulegen. Der Vorstand ist
wiederum gehalten, Zielquoten für den Frauenanteil in den
beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands und Fristen
für deren Erreichung festzulegen. Die Zielquoten für den Frau-
enanteil im Vorstand und in den beiden Führungsebenen unter-
halb des Vorstands waren erstmals bis zum 30. September
2015 festzulegen, wobei als Frist für die Zielerreichung spätes-
tens der 30. Juni 2017 festzulegen war.

Nach § 289a Abs. 2 Nr. 4 HGB ist in der Erklärung zur Unter-
nehmensführung über die Erreichung der vom Aufsichtsrat für
den Vorstand und der vom Vorstand für die beiden Führungs-
ebenen unterhalb des Vorstands festgelegten Zielgrößen im
Berichtszeitraum und ggf. über die Gründe für die Nichterrei-
chung zu berichten.

Für den Frauenanteil im Vorstand hat der Aufsichtsrat in seiner
Sitzung am 11. September 2015 eine Zielgröße von 25 %
(aktueller Stand zum 31. Dezember 2015: 0 %) festgelegt, die
bis zum 30. Juni 2017 erreicht werden soll.

Im Hinblick auf die Zielvorgaben für den Frauenanteil in den
beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands hat der
Vorstand für die erste Führungsebene eine Zielgröße von 25 %
(aktueller Stand zum 31. Dezember 2015: 15 %) und für die
zweite Führungsebene eine Zielgröße von 30 % (aktueller Stand
zum 31. Dezember 2015: 21 %) festgelegt, die jeweils bis zum
30. Juni 2017 erreicht werden sollen.

Die Geschlechterquote für den Aufsichtsrat gilt erst für Neube-
setzungen ab dem 1. Januar 2016 und mithin erst für Neube-
setzungen nach Ende des Berichtszeitraums. Derzeit gehören
dem Aufsichtsrat zwei Frauen von Seiten der Anteilseigner an,
so dass der aktuelle Frauenanteil im Aufsichtsrat insgesamt
rund 16,7 % und für die Anteilseignerseite rund 33,3 % beträgt.

Relevante Angaben zur
Unternehmensführungspraxis
Compliance
Die Einhaltung für die Unternehmenstätigkeit relevanter gesetz-
licher Bestimmungen und unternehmensinterner Richtlinien
(nachfolgend auch „Compliance“) wird bei der HHLA als
wesentlicher Teil der Corporate Governance verstanden. Zur
Führungsaufgabe in allen Konzerneinheiten gehört daher auch
die Pflicht, auf die Einhaltung der in dem jeweiligen Aufgaben-
und Verantwortungsbereich einschlägigen Vorschriften hinzu-
wirken. Arbeitsabläufe und Prozesse sind im Einklang mit
diesen Regelungen zu gestalten. Herzstück des Compliance-
Management-Systems der HHLA ist ein Verhaltenskodex, der
übergeordnete Grundsätze zu besonders Compliance-
relevanten Themen wie z. B. Verhalten im Wettbewerb, Vermei-
dung von Korruption, Diskriminierung und Interessenkonflikten
sowie dem Umgang mit sensiblen Unternehmensinformatio-
nen, insbesondere Insiderinformationen, formuliert
www.hhla.de/compliance. Die übergeordnete Koordination des
Compliance-Management-Systems obliegt einem Compliance-
Beauftragten, der direkt an den Vorstand berichtet und sich im
Rahmen seiner Tätigkeit eng mit der internen Revision und dem
Risikomanagement abstimmt. Auch im Geschäftsjahr 2015
wurde das Compliance-Management-System der HHLA konti-
nuierlich weiterentwickelt. So wurde die präventive Arbeit u. a.
durch die Aktualisierung und Ergänzung von Konzernrichtlinien,
die systematische Analyse von Compliance-Risiken und die
Durchführung von Schulungen zum Verhaltenskodex sowie zu
Spezialthemen wie z. B. der Vermeidung von Korruption, dem
Verhalten im Wettbewerb und dem Insiderrecht bei in- und
ausländischen HHLA-Gesellschaften weiter ausgebaut. Der
Prüfungsausschuss hat im Berichtszeitraum durch entspre-
chende regelmäßige Berichterstattung des Vorstands und des
Compliance-Beauftragten die weitere Entwicklung des
Compliance-Management-Systems überwacht. Das System
wurde im Berichtsjahr von der Ernst & Young GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, in Anlehnung an den
IDW PS 980 geprüft und dessen Wirksamkeit bestätigt. Das
System wird fortlaufend weiterentwickelt.

Nachhaltigkeit
Nachhaltiges Handeln prägt seit Bestehen des Unternehmens
das Geschäftsmodell der HHLA.  siehe auch Nachhaltigkeit,

Seite 160

Risikomanagement
Das Risikomanagementsystem des HHLA-Konzerns ist im
Kapitel Risiko- und Chancenbericht im Konzernlagebericht
eingehend dargestellt.  siehe auch Risiko- und Chancenbe-

richt, Seite 45

Transparenz
Die Teilnehmer am Kapitalmarkt und die interessierte Öffentlich-
keit werden von der HHLA über die Lage des Konzerns sowie
über wesentliche Geschäftsereignisse insbesondere durch die
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Finanzberichte (Geschäftsbericht und Zwischenberichte),
Analysten- und Bilanzpressekonferenzen, Analysten- und Pres-
segespräche, Presse- und ggf. Ad-hoc-Mitteilungen sowie in
den Hauptversammlungen umfassend unterrichtet. Ein ständig
nutzbares und aktuelles Kommunikationsmedium ist die Inter-
netseite www.hhla.de, die alle relevanten Informationen in deut-
scher und englischer Sprache verfügbar macht. Neben
umfangreichen Informationen zum HHLA-Konzern und zur
HHLA-Aktie ist dort auch der Finanzkalender zu finden, der
einen Überblick über alle wichtigen Veranstaltungen bietet.
Darüber hinaus ist die Investor-Relations-Abteilung Ansprech-
partner für Fragen der Aktionäre, Investoren und Analysten.

Rechnungslegung und Abschlussprüfung
Die HHLA erstellt den Konzernabschluss und die Zwischen-
berichte nach den International Financial Reporting Standards
(IFRS). Nähere Erläuterungen zu den IFRS enthält dieser
Geschäftsbericht im Konzernanhang.  siehe auch Konzern-

anhang, Allgemeine Erläuterungen, Seite 84

Der Einzelabschluss der HHLA AG (AG-Abschluss) folgt den
Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetz-
buches (HGB). Grundlage für die Gewinnverwendung ist allein
der AG-Abschluss.

Mit dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015, der
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg, wurde vereinbart, dass der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses über während der Prüfung auftretende
mögliche Ausschluss- oder Befangenheitsgründe sofort unter-
richtet wird, soweit diese nicht unverzüglich beseitigt werden.
Der Abschlussprüfer soll unverzüglich auch über alle für die
Aufgaben des Aufsichtsrats wesentlichen Feststellungen und
Vorkommnisse berichten, die sich bei der Durchführung der
Abschlussprüfung ergeben. Darüber hinaus hat der Abschluss-
prüfer den Aufsichtsrat zu informieren bzw. im Prüfungsbericht
zu vermerken, wenn er bei der Durchführung der Abschluss-
prüfung Tatsachen feststellt, die eine Unrichtigkeit der von
Vorstand und Aufsichtsrat nach § 161 AktG abgegebenen
Entsprechenserklärung ergeben. Die Abschlussprüfung wird
mit einer Erweiterung der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrund-
sätzegesetz (HGrG) durchgeführt. Hierzu sind im Rahmen der
Jahresabschlussprüfung die Ordnungsmäßigkeit der
Geschäftsführung sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse zu
prüfen und zu beurteilen.

Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte
(Directors’ Dealings)
Im Geschäftsjahr 2015 sind der Gesellschaft keine meldepflich-
tigen Erwerbsgeschäfte von HHLA-Aktien durch Organmitglie-
der mitgeteilt worden. Insgesamt besaßen Vorstand und
Aufsichtsrat am 31. Dezember 2015 nicht mehr als 1 % der von
der HHLA ausgegebenen Aktien.

Vergütungsbericht
Vergütung des Vorstands
Die Festlegung der individuellen Vorstandsvergütung erfolgt
durch das Aufsichtsratsplenum nach Vorbereitung durch den
Personalausschuss. Das Plenum ist ferner zuständig für die
regelmäßige Überprüfung und für Entscheidungen über die
Anpassung des Vergütungssystems für den Vorstand, wobei
auch insofern die Vorbereitung durch den Personalausschuss
erfolgt. Dabei orientieren sich Personalausschuss und
Aufsichtsrat im Einklang mit den Empfehlungen des Deutschen
Corporate Governance Kodex neben den Aufgaben und Leis-
tungen des jeweiligen Vorstandsmitglieds insbesondere an der
Größe und der Tätigkeit der HHLA, ihrer wirtschaftlichen und
finanziellen Lage sowie an Höhe und Struktur der Vorstands-
vergütung bei vergleichbaren Unternehmen und dem Verhältnis
der Vorstandsvergütung zur Vergütung des oberen Führungs-
kreises und der Belegschaft.

Das derzeit geltende Vergütungssystem für die Mitglieder des
Vorstands wurde von der Hauptversammlung der Gesellschaft
am 14. Juni 2012 gebilligt. Danach setzt sich die Vergütung der
Vorstandsmitglieder aus einer erfolgsunabhängigen Festvergü-
tung, einer erfolgsabhängigen Tantieme, Pensionszusagen und
Nebenleistungen zusammen.

Die Festvergütung wird in zwölf monatlichen Teilbeträgen
ausgezahlt. Zum Festgehalt gehören auch Nebenleistungen in
Form von Sachbezügen. Diese bestehen in einem Anspruch
auf (auch private) Nutzung eines angemessenen Dienstwagens
und der Übernahme von Versicherungsprämien. Diese Neben-
leistungen sind als Vergütungsbestandteile von den Mitgliedern
des Vorstands zu versteuern.

Die erfolgsabhängige Tantieme wird grundsätzlich auf der Basis
einer dreijährigen Bemessungsgrundlage festgelegt. Grundlage
der Berechnung sind neben dem durchschnittlichen Ergebnis
der letzten drei Jahre vor Zinsen und Steuern (EBIT) vor Zufüh-
rung zu den Pensionsrückstellungen, vermindert um außeror-
dentliche Erträge aus Grundstücks- und Firmenveräußerungen,
die durchschnittliche Gesamtkapitalrentabilität (ROCE) sowie
die Erreichung von Zielen in den Bereichen Umwelt (Reduzie-
rung des CO2-Wertes pro umgeschlagenem und transportier-
tem Container) und Soziales (mit den Komponenten Aus- und
Fortbildung, Gesundheit und Beschäftigung) in dem gleichen
Betrachtungszeitraum. Dabei wurden für jede der Nachhaltig-
keitskomponenten Zielkorridore festgelegt, deren Erreichen
eine entsprechende Tantieme auslöst. Die Berechnungskom-
ponente EBIT einerseits und die vorstehend beschriebenen
Nachhaltigkeitskomponenten andererseits werden dabei etwa
hälftig gewichtet. Die variable Vergütung ist auf maximal 150 %
der Grundvergütung begrenzt. Sie wird nach Feststellung des
Jahresabschlusses ausgezahlt.
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Außerdem besteht für jedes Vorstandsmitglied eine Pensions-
zusage. Ruhegehälter werden an frühere Vorstandsmitglieder
gezahlt, die entweder nach mindestens fünf oder acht Jahren
Vorstandstätigkeit aus einem nicht in ihrer Person liegenden
bzw. nicht zu vertretenden Grund, infolge von Dienstunfähigkeit
oder infolge Alters ausscheiden. Das Ruhegehalt bestimmt sich
nach einem prozentualen Anteil am ruhegehaltsfähigen Gehalt,
das sich am Jahresgrundgehalt orientiert. Der prozentuale
Anteil beträgt zwischen 35 und 50 %. Die Höhe orientiert sich
an der jeweiligen Dienstzeit des Vorstandsmitglieds, wobei
Anpassungen grundsätzlich nicht linear über die Vertragslauf-
zeit, sondern jeweils im Rahmen von Vertragsverlängerungen
vorgenommen werden. Angerechnet werden einzelfallabhängig
verschiedene Einkünfte wie zum Beispiel aus selbstständiger
oder nichtselbstständiger Arbeit und teilweise auch solche aus
der gesetzlichen Rentenversicherung und Versorgungsbezüge
aus öffentlichen Mitteln.

Hinterbliebene Ehepartner von Vorstandsmitgliedern erhalten
ein Witwengeld von 55 bis 60 % des Ruhegehalts und Kinder
ein Waisengeld von 12 bis 20 % des Ruhegehalts. Sollte der
Anspruch auf das Ruhegehalt ruhen oder nicht bestehen, so
wird zeitlich begrenzt ein Übergangs- bzw. Überbrückungsgeld
in Abhängigkeit von der Festvergütung gezahlt.

In den im Berichtszeitraum geltenden Dienstverträgen ist eine
Abfindungsregelung enthalten, der zufolge Vorstandsmitglieder
im Falle eines Verlusts des Vorstandsmandats aufgrund einer
Änderung der Mehrheitsverhältnisse (Change of Control) und
vergleichbarer Sachverhalte einen Anspruch auf Abgeltung ihrer

Vergütungshöhe der Vorstände für 2015 nach unterschiedlichen Szenarien

1 Pro umgeschlagenem und transportiertem Container
2 Zzgl. Nebenleistungen

vertraglichen Ansprüche als Einmalzahlung für die Restlaufzeit
ihres Vertrags unter Berücksichtigung einer Abzinsung von 2 %
p. a. haben. Die Pensionszusagen bleiben hiervon unberührt.
Für den Fall sonstiger vorzeitiger Beendigung der Dienstver-
träge ohne wichtigen Grund ist die Zahlung einer Abfindung
durch die Gesellschaft auf die Restlaufzeit des Dienstvertrags
begrenzt.

Kredite oder vergleichbare Leistungen wurden den Vorstands-
mitgliedern nicht gewährt. Insgesamt betrug die ausgezahlte
Gesamtvergütung der Mitglieder des Vorstands für die Tätigkeit
im Geschäftsjahr 2015 rund 2,93 Mio. € (im Vorjahr:
2,96 Mio. €). Frühere Vorstandsmitglieder und ihre Hinterblie-
benen erhielten Gesamtbezüge in Höhe von 684.938 € (im
Vorjahr: 695.281 €). Für die Pensionsverpflichtungen gegen-
über früheren Mitgliedern des Vorstands und ihren Hinterblie-
benen wurden insgesamt 11.398.460 € (im Vorjahr:
12.740.591 €) zurückgestellt.

Im Zuge der Verlängerung der Vorstandsmandate der Herren
Dr. Behn und Dr. Lappin und der Verlängerung der entspre-
chenden Anstellungsverträge im Geschäftsjahr 2015 haben der
Personalausschuss und der Aufsichtsrat mithilfe eines unab-
hängigen externen Beraters auch die Vergütung der Vorstands-
mitglieder überprüft. Auf Basis der Empfehlungen des unab-
hängigen Experten hat der Aufsichtsrat beschlossen, die Fest-
vergütung von 325.000 auf 350.000 € anzuheben. Gleichzeitig
ist die variable Vergütung zukünftig auf 100 % der Festvergü-
tung begrenzt (statt der bisherigen 150 %). Die Anpassungen
treten jeweils mit der neuen Vertragslaufzeit beginnend ab dem
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1. Mai 2016 in Kraft. Für Herrn Dr. Lappin wurde im Rahmen
der Vertragsverlängerung außerdem – aufgrund seiner nunmehr
13-jährigen Dienstzeit und da insofern kein linearer Anstieg
erfolgt – der prozentuale Anteil am ruhegehaltsfähigen Gehalt
mit Wirkung ab Mai 2016 auf 50 % heraufgesetzt. Daraus resul-
tiert neben dem Versorgungsaufwand für das Geschäftsjahr
2015 in Höhe von 160.044 € ein nachzuverrechnender Dienst-
zeitaufwand (past service cost) in Höhe von 547.172 €, der
ebenfalls im Berichtszeitraum zu erfassen war.

Schließlich wurden die beiden Anstellungsverträge im Zusam-
menhang mit der Verlängerung weiter an die Empfehlungen des
Deutschen Corporate Governance Kodex angepasst. Damit
entsprechen diese Verträge nunmehr vollständig den Empfeh-
lungen des Deutschen Corporate Governance Kodex. Nament-
lich gilt für diese Verträge nunmehr ein sog. Abfindungs-Cap,
wonach bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätigkeit
(einschließlich einer Beendigung aufgrund eines Kontrollwech-
sels) nicht mehr als zwei Jahresvergütungen (einschließlich
Nebenleistungen) und zudem nicht mehr als die Gesamtver-
gütung der Restlaufzeit zu zahlen ist. Die Anstellungsverträge
der beiden anderen Vorstandsmitglieder enthalten derzeit noch
keine entsprechende Begrenzung auf zwei Jahresvergütungen,
da die Verträge für die Dauer der Bestellperiode abgeschlossen
wurden und währenddessen nicht einseitig änderbar sind. Bei
Vertragsverlängerungen oder Neuabschlüssen soll eine
entsprechende Begrenzung aufgenommen werden.

Vergütung des Aufsichtsrats
Gemäß § 16 der Satzung der HHLA erhalten die Mitglieder des
Aufsichtsrats eine Vergütung, die von der Hauptversammlung
durch Beschluss festgelegt wird. Sie orientiert sich am
Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder sowie an der
wirtschaftlichen Lage und dem Erfolg des Unternehmens. Die
derzeitige Vergütungsregelung wurde in der
Hauptversammlung am 13. Juni 2013 beschlossen. Die
Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste Vergütung von
13.500 € pro Geschäftsjahr. Der Vorsitzende erhält das
Dreifache, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache dieses
Betrags. Aufsichtsratsmitglieder, die einem Ausschuss
angehören, erhalten zusätzlich 2.500 € pro Geschäftsjahr je
Ausschuss, der Vorsitzende des Ausschusses 5.000 €,
insgesamt jedoch höchstens 10.000 €. Aufsichtsratsmitglieder,
die dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss nicht während
eines vollen Geschäftsjahres angehört haben, erhalten eine
entsprechende zeitanteilige Vergütung. Des Weiteren erhalten
Aufsichtsratsmitglieder für jede Teilnahme an einer Sitzung des
Aufsichtsrats oder eines seiner Ausschüsse ein Sitzungsgeld in
Höhe von 250 €. Eine variable Vergütungskomponente ist nicht
vorgesehen.

Kredite oder vergleichbare Leistungen wurden den
Aufsichtsratsmitgliedern nicht gewährt. Abgesehen von den im
Rahmen von Anstellungsverträgen der Arbeitnehmervertreter
geschuldeten Vergütungen wurden den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für weitere persönliche Leistungen keine
Vergütungen gewährt. Insgesamt betrugen die Gesamtbezüge
der Mitglieder des Aufsichtsrats 299.625 € (im Vorjahr:
274.500 €).
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Individuelle Vergütung des Vorstands
Die nachstehende Darstellung folgt den im Jahr 2013 neu eingeführten Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)
nach Ziffer 4.2.5.

Klaus-Dieter Peters, Vorstandsvorsitzender

Gewährte Zuwendungen (Ziel)2, 3 Zufluss (Auszahlung)

in € 2015 2015 Minimum 2015 Maximum 2014 2015 2014

Festvergütung 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000

Nebenleistung 13.772 13.772 13.772 13.772 13.772 13.772

Summe 478.772 478.772 478.772 478.772 478.772 478.772

Einjährige variable Vergütung1 453.755 0 697.500 446.888 463.072 474.091

Sonstiges 0 0 0 0 0 0

Gesamtvergütung 932.527 478.772 1.176.272 925.660 941.844 952.863

Versorgungsaufwand4 357.978 357.978 357.978 296.879 357.978 296.879

Gesamtaufwand 1.290.505 836.750 1.534.250 1.222.539 1.299.822 1.249.742

Dr. Stefan Behn, Vorstandsmitglied

Gewährte Zuwendungen (Ziel)2, 3 Zufluss (Auszahlung)

in € 2015 2015 Minimum 2015 Maximum 2014 2015 2014

Festvergütung 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000

Nebenleistung 13.007 13.007 13.007 12.496 13.007 12.496

Summe 338.007 338.007 338.007 337.496 338.007 337.496

Einjährige variable Vergütung1 317.283 0 487.500 312.481 323.843 331.544

Sonstiges 0 0 0 0 0 0

Gesamtvergütung 655.290 338.007 825.507 649.977 661.850 669.040

Versorgungsaufwand4 163.091 163.091 163.091 123.407 163.091 123.407

Gesamtaufwand 818.381 501.098 988.598 773.384 824.941 792.447

Heinz Brandt, Vorstandsmitglied

Gewährte Zuwendungen (Ziel)2, 3 Zufluss (Auszahlung)

in € 2015 2015 Minimum 2015 Maximum 2014 2015 2014

Festvergütung 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000

Nebenleistung 12.812 12.812 12.812 12.812 12.812 12.812

Summe 337.812 337.812 337.812 337.812 337.812 337.812

Einjährige variable Vergütung1 317.283 0 487.500 312.481 323.843 331.544

Sonstiges 0 0 0 0 0 0

Gesamtvergütung 655.095 337.812 825.312 650.293 661.655 669.356

Versorgungsaufwand4 277.763 277.763 277.763 227.150 277.763 227.150

Gesamtaufwand 932.858 615.575 1.103.075 877.443 939.418 896.506

Dr. Roland Lappin, Vorstandsmitglied

Gewährte Zuwendungen (Ziel)2, 3 Zufluss (Auszahlung)

in € 2015 2015 Minimum 2015 Maximum 2014 2015 2014

Festvergütung 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000

Nebenleistung 10.869 10.869 10.869 11.169 10.869 11.169

Summe 335.869 335.869 335.869 336.169 335.869 336.169

Einjährige variable Vergütung1 317.283 0 487.500 312.481 323.843 331.544

Sonstiges 0 0 0 0 0 0

Gesamtvergütung 653.152 335.869 823.369 648.650 659.712 667.713

Versorgungsaufwand4, 5 707.216 707.216 707.216 91.462 707.216 91.462

Gesamtaufwand 1.360.368 1.043.085 1.530.585 740.112 1.366.928 759.175

1 Bestandteile der erfolgsabhängigen Tantieme (EBIT und Nachhaltigkeitskomponenten) auf Basis einer dreijährigen Bemessungsgrundlage

2 Bei der Nachhaltigkeitskomponente wurde jeweils eine Zielerreichung von 100 % zugrunde gelegt und beim EBIT (basierend auf den jeweils zu Jahresbeginn am Kapitalmarkt
kommunizierten Prognosen) ein mittleres Wahrscheinlichkeitsszenario unterstellt (gemäß den erläuternden Ausführungen zur Mustertabelle 1 in der Anlage zum DCGK)

3 Der maximale Wert entspricht der aufgrund der oben genannten 150 %-Obergrenze maximal erreichbaren variablen Vergütung.

4 Dienstzeitaufwand nach IAS 19 Service-Cost-Komponente (gemäß den erläuternden Ausführungen zur Mustertabelle 1 in der Anlage zum DCGK)

5 Der Betrag für 2015 beinhaltet nachzuverrechnenden Dienstzeitaufwand (past service cost) in Höhe von 547.172 €, der auf die Anpassung der Versorgungszusage für Herrn Dr.
Lappin mit Wirkung zum 1. Mai 2016 zurückzuführen ist.

Zusammengefasster Lagebericht 61

HHLA-GESCHÄFTSBERICHT 2015



Individuelle Vergütung des Aufsichtsrats

Fix
Feste Vergütung für
Ausschusstätigkeit Sitzungsgelder Gesamt

in € 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Prof. Dr. Peer Witten 40.500 40.500 5.000 0 2.250 1.000 47.750 41.500

Wolfgang Abel 20.250 20.250 2.500 0 2.250 1.000 25.000 21.250

Torsten Ballhause 13.500 13.500 5.000 5.000 3.250 3.000 21.750 21.500

Petra Bödeker-Schoemann 13.500 13.500 7.500 7.500 2.000 2.500 23.000 23.500

Dr. Bernd Egert 13.500 13.500 2.500 0 2.000 750 18.000 14.250

Holger Heinzel 13.500 13.500 2.500 2.500 1.750 1.500 17.750 17.500

Dr. Norbert Kloppenburg 13.500 13.500 7.500 7.500 3.250 3.000 24.250 24.000

Frank Ladwig 13.500 13.500 5.000 2.500 3.000 2.000 21.500 18.000

Stephan Möller-Horns1 1.125 0 0 0 0 0 1.125 0

Arno Münster 13.500 13.500 10.000 7.500 4.750 3.500 28.250 24.500

Norbert Paulsen 13.500 13.500 5.000 5.000 2.250 2.500 20.750 21.000

Michael Pirschel2 13.500 13.500 7.500 7.500 3.500 3.000 24.500 24.000

Dr. Sibylle Roggencamp 13.500 13.500 10.000 7.500 2.500 2.500 26.000 23.500

Gesamt 196.875 195.750 70.000 52.500 32.750 26.250 299.625 274.500

Sämtliche Beträge ohne Mehrwertsteuer

1 Ab 11. Dezember 2015.

2 Bis 10. Dezember 2015.

Übernahmerechtliche Angaben und
erläuternder Bericht
1. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt
72.753.334,00 €. Es ist eingeteilt in 72.753.334 auf den Namen
lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital der Gesellschaft von jeweils 1,00 €, davon
70.048.834 A-Aktien und 2.704.500 S-Aktien (Aktiengattun-
gen). Die S-Aktien vermitteln eine Beteiligung allein am Ergebnis
und Vermögen der S-Sparte, während die A-Aktien allein eine
Beteiligung am Ergebnis und Vermögen der übrigen Teile des
Unternehmens (A-Sparte) vermitteln. Die S-Sparte umfasst den
Teil des Unternehmens, der sich mit dem Erwerb, dem Halten,
der Veräußerung, der Vermietung, der Verwaltung und der
Entwicklung von nicht hafenumschlagspezifischen Immobilien
befasst (Teilkonzern Immobilien). Sämtliche übrigen Teile des
Unternehmens (Teilkonzern Hafenlogistik) bilden die A-Sparte.
Die Dividendenberechtigung der Inhaber von S-Aktien richtet
sich nach der Höhe des der S-Sparte zuzurechnenden Teils
des Bilanzgewinns, die Dividendenberechtigung der Inhaber
von A-Aktien richtet sich nach der Höhe des verbleibenden
Teils des Bilanzgewinns (§ 4 Abs. 1 der Satzung). Jede Aktie
gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme (§ 20 Abs.
1 der Satzung) und vermittelt die üblichen durch das AktG
und die Satzung verbrieften Rechte und Pflichten. Sofern das
Gesetz die Fassung eines Sonderbeschlusses durch Aktionäre
einer Gattung vorschreibt, sind nur die Inhaber von Aktien
dieser Gattung stimmberechtigt.

2. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von
Aktien betreffen, auch solche aus Vereinbarungen zwischen
Gesellschaftern, bestehen nach Kenntnis des Vorstands nicht.

3. Für Angaben zu direkten oder indirekten Beteiligungen am
Kapital, die zehn vom Hundert der Stimmrechte überschreiten.
 siehe Konzernanhang, Textziffer 35, Seite 119 und Textziffer

48, Seite 144

4. Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen,
bestehen nicht.

5. Arbeitnehmer, die am Kapital der Gesellschaft beteiligt sind,
üben ihre Aktionärsrechte nach freiem Ermessen aus; es
besteht insoweit keine Stimmrechtskontrolle.

6.1 Gemäß § 8 Satz 1 der Satzung der Hamburger Hafen und
Logistik Aktiengesellschaft besteht der Vorstand aus zwei oder
mehr Personen. Die Ernennung und die Abberufung der
Vorstandsmitglieder erfolgen nach Maßgabe von § 84 AktG in
Verbindung mit § 31 MitbestG und § 8 der Satzung durch den
Aufsichtsrat.

6.2 Die Satzung kann durch Beschluss der Hauptversammlung
geändert werden. Die Hauptversammlung beschließt gemäß
§§ 179, 133 AktG und § 22 der Satzung über Satzungsände-
rungen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen
und, soweit außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit
erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschluss-
fassung vertretenen Grundkapitals. Hiervon ausgenommen
sind Satzungsänderungen, für die das Gesetz zwingend eine
größere Mehrheit vorschreibt. Nach § 11 Abs. 4 der Satzung
ist der Aufsichtsrat ermächtigt, Änderungen der Satzung zu
beschließen, die nur ihre Fassung betreffen. Sofern durch eine
Satzungsänderung bei einer Kapitalerhöhung oder bei Maßnah-
men nach dem Umwandlungsgesetz das Verhältnis zwischen
A- und S-Aktien geändert werden soll, ist jeweils ein Sonderbe-
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schluss gemäß § 138 AktG der betroffenen A- bzw. S-Aktionäre
erforderlich. Änderungen der Satzung werden mit der Eintra-
gung in das Handelsregister wirksam.

7.1 Der Vorstand wurde von der Hauptversammlung am
14. Juni 2012 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13. Juni 2017 durch
Ausgabe von bis zu 35.024.417 neuen auf den Namen lauten-
den A-Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu 35.024.417,00 € zu erhöhen (Genehmig-
tes Kapital I, vgl. § 3 Abs. 4 der Satzung). Dabei ist das gesetz-
liche Bezugsrecht der Inhaber von S-Aktien ausgeschlossen.
Darüber hinaus ist der Vorstand berechtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats auch das gesetzliche Bezugsrecht der Inha-
ber von A-Aktien in den im Beschluss näher definierten Fällen,
z.B. bei der Ausgabe gegen Sacheinlagen, auszuschließen.

7.2 Der Vorstand ist darüber hinaus gemäß § 3 Abs. 5 der
Satzung ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13. Juni 2017 durch
Ausgabe von bis zu 1.352.250 neuen auf den Namen lauten-
den S-Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu 1.352.250,00 € zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital II). Dabei ist das gesetzliche Bezugsrecht der Inhaber
von A-Aktien ausgeschlossen. Der Vorstand ist ferner ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch das gesetzliche
Bezugsrecht der Inhaber von S-Aktien auszuschließen, soweit
es zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erforderlich ist.

7.3 Der Vorstand wurde von der Hauptversammlung am
13. Juni 2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 12. Juni 2016 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber
oder auf den Namen lautende Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen (im Folgenden zusammenfassend auch
„Schuldverschreibungen“) zu begeben und den Inhabern bzw.
Gläubigern von Schuldverschreibungen Options- bzw. Wand-
lungsrechte auf neue A-Aktien der Gesellschaft nach näherer
Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen zu
gewähren. Der Gesamtnennbetrag der im Rahmen dieser
Ermächtigung auszugebenden Schuldverschreibungen darf
insgesamt 200.000.000,00 € nicht übersteigen. Options- und
Wandlungsrechte dürfen nur auf A-Aktien der Gesellschaft mit
einem anteiligen, auf die A-Aktien entfallenden Betrag am
Grundkapital von bis zu insgesamt nominal 6.900.000,00 €
ausgegeben werden. Die Schuldverschreibungen werden in
jeweils unter sich gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen
eingeteilt. Das Bezugsrecht der S-Aktionäre ist ausgeschlos-
sen. Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats auch das Bezugsrecht der A-Aktionäre
auf die Teilschuldverschreibungen ganz oder teilweise auszu-
schließen, um Spitzenbeträge auszugleichen, zur Gewährung
von Bezugsrechten an Inhaber bzw. Gläubiger von ausstehen-
den Optionsrechten bzw. Wandelschuldverschreibungen und
sofern Schuldverschreibungen gegen bar ausgegeben werden,

wobei auf die Teilschuldverschreibungen mit einem Wandlungs-
bzw. Optionsrecht bzw. einer Wandlungspflicht auf Aktien nicht
mehr als ein anteiliger Betrag von 10 % des Grundkapitals
entfallen darf. Für die Bedienung der Wandlungs- und Options-
rechte steht gemäß § 3 Abs. 6 der Satzung ein bedingtes Kapi-
tal von 6.900.000,00 € zur Verfügung, das sich aus 6.900.000
neuen auf den Namen lautenden A-Aktien zusammensetzt.

7.4 Die Gesellschaft wurde in der Hauptversammlung am
16. Juni 2011 ermächtigt, bis zum 15. Juni 2016 eigene A-
Aktien im Umfang von insgesamt bis zu 10 % des derzeitigen
auf A-Aktien entfallenden Teils des Grundkapitals der Gesell-
schaft zu erwerben. Die Ermächtigung darf zu allen gesetzlich
zulässigen Zwecken, nicht aber zum Zwecke des Handels in
eigenen Aktien ausgenutzt werden. Der Erwerb kann nach Wahl
des Vorstands über die Börse oder mittels eines an sämtliche
A-Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels
einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots
erfolgen. Der Vorstand wurde weiterhin ermächtigt, A-Aktien
der Gesellschaft, die aufgrund vorstehender Ermächtigung
erworben werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu allen
gesetzlich zugelassenen Zwecken zu verwenden. Zulässig sind
danach insbesondere auch die Veräußerung mittels eines
Angebots an alle A-Aktionäre zu einem Preis, der den Börsen-
kurs von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeit-
punkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet, die
Veräußerung gegen Sachleistungen an Dritte, die Verwendung
zur Erfüllung von Umtauschrechten oder -pflichten von Inha-
bern bzw. Gläubigern aus von der Gesellschaft oder von Gesell-
schaften, an denen die Gesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung
hält, ausgegebenen Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen, die Ausgabe bzw. das Angebot zum Erwerb an
Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines mit ihr verbunde-
nen Unternehmens sowie die Einziehung, auch im vereinfach-
ten Verfahren gemäß § 237 Abs. 3 – 5 AktG. In den genannten
Fällen – mit Ausnahme der Einziehung – ist zudem das Bezugs-
recht der Aktionäre auf die eigenen Aktien ausgeschlossen.

7.5 Die Gesellschaft ist gemäß § 6 der Satzung und § 237
Abs. 1 AktG ermächtigt, A- oder S-Aktien gegen Zahlung eines
angemessenen Einziehungsentgelts einzuziehen, sofern und
soweit diejenigen Aktionäre, deren Aktien eingezogen werden
sollen, ihre Zustimmung hierzu erteilen.

8. Die folgenden wesentlichen Vereinbarungen enthalten Rege-
lungen für den Fall eines Kontrollwechsels, wie er unter ande-
rem infolge eines Übernahmeangebots eintreten kann:

Die Gesellschaft hat im September 2015 drei Schuldschein-
darlehen mit einem Gesamtvolumen von 53.000.000 € aufge-
nommen. Ursprünglicher Darlehensgeber ist die HSH Nord-
bank AG, die jedoch berechtigt ist, die Schuldscheindarlehen
in Tranchen von mindestens 1.000.000 € an Dritte abzutreten.
Die Schuldscheindarlehen sind in Teilbeträgen in der Zeit vom
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30. September 2022 bis zum 30. September 2025 zur Rück-
zahlung fällig. Im Falle eines Kontrollwechsels bei der HHLA
sind die jeweiligen Darlehensgeber berechtigt, die jeweiligen
Tranchen nebst aufgelaufenen Zinsen vorzeitig zum nächstfol-
genden Zinszahlungstag fällig zu stellen, wenn sich die Parteien
nicht über die Fortführung des jeweiligen Darlehens einigen
und dem betreffenden Darlehensgeber – unter Berücksichti-
gung der berechtigten Belange der HHLA – die Fortsetzung des
unveränderten Darlehensvertrages nicht zugemutet werden
kann. Ein Kontrollwechsel liegt dabei jeweils vor, wenn die Freie
und Hansestadt Hamburg direkt oder mittelbar weniger als
50,1 % der Stimmrechte am Kapital der HHLA hält.

Darüber hinaus hat die HHLA am 30. September 2015 insge-
samt 44 Namensschuldverschreibungen im Nennbetrag von
jeweils 500.000 € und damit mit einem Gesamtnennbetrag von
22.000.000 € ausgegeben, die in Teilbeträgen von je
11.000.000 € am 30. September 2027 und am 30. September
2030 zur Rückzahlung fällig werden. Die Namensschuldver-
schreibungen wurden ursprünglich an die HSH Nordbank AG
ausgegeben, die aber zur Übertragung der einzelnen Namens-
schuldverschreibungen berechtigt ist. Nach den Anleihebedin-
gungen können die Anleihegläubiger die Namensschuldver-
schreibungen im Fall eines Kontrollwechsels bei der HHLA
vorzeitig fällig stellen. Die Regelung, einschließlich der Definition
des Kontrollwechsels, entspricht derjenigen in den Schuld-
scheindarlehensverträgen.

Ferner enthalten die im Berichtszeitraum geltenden Dienstver-
träge der Mitglieder des Vorstands eine Regelung, der zufolge
sie im Falle eines Verlusts des Vorstandsmandats aufgrund
einer Änderung der Mehrheitsverhältnisse (Change of Control)
und vergleichbarer Sachverhalte einen Abfindungsanspruch
haben (siehe sogleich unter 9.).

9. Die im Berichtszeitraum gültigen Anstellungsverträge der
Vorstandsmitglieder enthalten Klauseln, die im Falle eines
Verlustes des Vorstandsmandats aufgrund einer Änderung der
Mehrheitsverhältnisse und vergleichbarer Sachverhalte die
Zahlung einer Vergütung für das jeweilige Vorstandsmitglied
vorsehen.

Danach ist die Gesellschaft grundsätzlich verpflichtet, dem
jeweiligen Vorstandsmitglied die jeweils unter dem Vertrag noch
ausstehende Vergütung für die jeweilige Restlaufzeit des
Anstellungsvertrags als Einmalzahlung unter Berücksichtigung
einer Abzinsung in der Höhe von 2 % p. a. auszuzahlen, wobei
bis zur Beendigung des Anstellungsvertrags erzielte sonstige
Einkünfte des jeweiligen Vorstandsmitglieds unter bestimmten
Voraussetzungen angerechnet werden.

Für die Berechnung der variablen Vergütung wird insoweit der
Durchschnitt der Jahresergebnisse der letzten drei abgeschlos-
senen Geschäftsjahre zugrunde gelegt.

Im Zuge der Verlängerung zweier Vorstandsdienstverträge im
Geschäftsjahr 2015 wurden die vorstehend beschriebenen
Ansprüche in diesen Verträgen – im Einklang mit den Empfeh-
lungen des Deutschen Corporate Governance Kodex – dahin-
gehend begrenzt, dass bei vorzeitiger Beendigung der
Vorstandstätigkeit (einschließlich einer Beendigung aufgrund
eines Kontrollwechsels) nicht mehr als zwei Jahresvergütungen
(einschließlich Nebenleistungen) und zudem nicht mehr als die
Gesamtvergütung der Restlaufzeit zu zahlen ist.

Die dargestellten Regelungen entsprechen der Gesetzeslage
und sind bei vergleichbaren börsennotierten Unternehmen
üblich. Sie dienen nicht dem Zweck der Erschwerung etwaiger
Übernahmeversuche.

Erläuterungen zum Einzelabschluss der
HHLA auf Basis HGB

Der Jahresabschluss der Hamburger Hafen und Logistik Akti-
engesellschaft (HHLA AG) wird im Gegensatz zum Konzernab-
schluss nicht nach den International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS), sondern nach den Regeln des deutschen
Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.

Gesellschaft im Überblick
Struktur und Geschäftstätigkeit
Die HHLA AG ist ein führender Hafenlogistikkonzern in Europa.
Die HHLA AG ist die Muttergesellschaft des HHLA-Konzerns
und steuert den Konzern als strategische Management-
Holding. Das operative Geschäft wird von 30 inländischen und
neun ausländischen Gesellschaften betrieben, die zum Konso-
lidierungskreis des Konzerns zählen.

Die rechtlich selbstständige HHLA AG wurde im Rahmen des
Börsengangs am 2. November 2007 in die beiden Teile A-
Sparte und S-Sparte aufgeteilt.

Die A-Sparte repräsentiert den Teilkonzern Hafenlogistik. Die an
der Börse notierten A-Aktien vermitteln eine Beteiligung allein
am Ergebnis und Vermögen dieser Geschäftsaktivitäten. Die
Entwicklung und das wirtschaftliche Ergebnis des Teilkonzerns
Immobilien werden der S-Sparte zugerechnet. Die S-Aktien
werden nicht an der Börse gehandelt und befinden sich voll-
ständig im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg
(FHH). Im unwahrscheinlichen und bisher nicht vorgekomme-
nen Fall eines Verlusts im Teilkonzern Immobilien würde dieser
gemäß einem separat abgeschlossenen Verlustausgleichsver-
trag mittelbar durch die FHH übernommen.

An der Unternehmensstruktur wurden im Geschäftsjahr 2015
nachfolgende Veränderungen vorgenommen.
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